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Working poor ohne Tagesschule
Die Erwerbstätigkeit beider Elternteile sollte die Betreuung von Kindern nicht behindern. Laufende Tageschulprojekte in der Schweiz riskieren jedoch, die working poor auszugrenzen.

Mehr Chancengleichheit könnte ein bedingungsloses Grundeinkommen bringen. 

Das Ehepaar Sri und Shanti Visivanathan (Pseudonym) ist aus dem skrilankischen Bürgerkriegsgebiet in die Schweiz geflüchtet. Sri arbeitet als Küchengehilfe in einem bekannten Catering-Service zu 100%, Shanti in Teilzeit für einen Grossverteiler. Ihre Einsatzzeiten sind grundsätzlich als fest vereinbart worden; sie variieren jedoch praktisch von Woche zu Woche und von Monat zu Monat. Beide Eheleute putzen zudem zweimal in der Woche abends. Mit den Kinderzulagen stehen dem vierköpfigen Haushalt pro Monat etwas mehr als das Existenzminimum (SKOS) zur Verfügung. Eine Unterbringung der Kinder in der Tagesschule der Gemeinde kommt für die Tamilien-Familie nicht in Frage; die Elternbeiträge sind zu hoch. Die Tagesschule erweist sich zudem als stur und to-leriert keine flexible Unterbringung der Kinder, während der Arbeitsmarkt hohe Flexibilität von der Mutter verlangt. So bleiben den Kindern Fast Food, Fernsehen und schlechte Noten.

Günstig für bereits Privilegierte
Beidseitig werktätigen Ehepaaren mit Kindern soll mit Tageschulen geholfen werden. Feste Arbeitszeiten und ein Erwerbseinkommen ausserhalb der Armutszone sind Voraussetzungen dazu. Pe-ter Hasler, ehemals Direktor des Schweizerischen Arbeitgeberverbandes, meinte dazu: „Wir müssen den Frauen Arbeit und Familie ermöglichen und die Wirtschaft muss davon einen Nutzen haben.“ Avenir Suisse hat einen Leitfaden (Das Einmaleins der Tageschule) für Gemeinde- und Schulbehörden heraus gegeben. Und WissenschaftlerInnen des Schweizerischen Nationalfonds (NFP52) untersuchten, modisch marktwirtschaftlich orientiert, „aktuelle und zukünftige Nachfragepotenziale“ für Familien ergänzende Kinderbetreuung in der Schweiz. Während die Vorteile in der Gesellschaft von den bereits Bevorzugten addiert werden, gehen „die da unten“ einmal mehr leer aus.
Oberhalb und unterhalb der Armutsgrenze

Gewiss könnte Shanti Visivanathan darauf verzichten, ihre Arbeit, die wochenweise abgerufen wird, zu verrichten. Ein Bedarf für Betreuung der Kinder während einzelnen Wochentagen durch die Tagesschule würde somit entfallen. Aber die fleissige Tamilen-Familie wäre unter die Armutsgrenze gesunken und berechtigt, Sozialhilfe aus Steuergeldern der Gemeinde zu beziehen. Eine absurde Situation voll negativer Anreize herrscht an der Armutsgrenze. Sie blockiert Menschen, die sich unterhalb oder oberhalb derselben befinden und zementiert die sozialen Missstände. Im Kanton Bern gibt es eine Volksinitiative für familienfreundliche Tagesschulen (www. tagesschulen.be). Grossrätin Corinne Schärer (Grünes Bündnis), eine Mitinitiantin und werktätige Mutter von drei Kindern, sieht das Problem der Unterschichten sehr genau: „Ja, es ist so, dass mit der neuen kantonalen Tarifordnung die Familien zum Teil nur über die Sozialhilfe den Tarif zahlen können.“

Sozial investieren

Linke und rechte PolitikerInnen setzen sich gesamtschweizerisch für die Einführung von Tagesschulen durch Gemeinden und Private ein. Das erfreuliche Anliegen riskiert jedoch, im neoliberalen Wirtschaftssystem auf halbem Weg stecken zu bleiben. Denn Sparen scheint immer noch einziges politisches Wollen zu sein. Ein bedingungsloses existenzsicherndes Grundeinkommen würde allen 
Menschen - Eltern und Kindern - ermöglichen, gleichberechtigt und in Würde zu leben.
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